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Thüringer Landtag
7. Wahlperiode

G e s e t z e n t w u r f

der Landesregierung

Thüringer Gesetz zur Umsetzung des Staatsvertrags zur 
Änderung des Glücksspielstaatsvertrags 2021

A. Problem und Regelungsbedürfnis

Nach erfolgreichem Abschluss der jeweiligen Ratifikationsverfahren in 
allen Bundesländern ist der neue Glücksspielstaatsvertrag 2021 (GlüStV 
2021) am 1. Juli 2021 in Kraft getreten. Eine wesentliche Änderung durch 
diesen Staatsvertrag war die Ausweitung des Sperrsystems zu einem 
länderübergreifenden anbieter- und spielformübergreifenden Spieler-
sperrsystem nach den §§ 8 bis 8d GlüStV 2021, welches grundsätzlich 
alle Veranstalter und Vermittler von öffentlichen Glücksspielen zu nut-
zen haben. Mit § 2 Abs. 3 und 4 in Verbindung mit § 8 GlüStV 2021 er-
folgte erstmals bundesweit eine Einbeziehung des stationär angebote-
nen gewerblichen Automatenspiels in Spielhallen und Gaststätten, die 
Geld- oder Warenspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit aufstellen, in das 
anbieter- und spielformübergreifende Spielersperrsystem. Seit Inkraft-
treten des Glücksspielstaatsvertrags 2021 sind die Bundesländer dem-
nach verpflichtet, etwaige bereits vorhandene Datensätze aus womög-
lich schon bestehenden landeseigenen Sperrdateien, beispielsweise für 
Spielhallen, in das neue zentrale Spielersperrsystem zu überführen und 
den Anschluss aller nach dem Glücksspielstaatsvertrag 2021 zur Nut-
zung verpflichteten Veranstalter und Vermittler öffentlicher Glücksspiele 
an dieses anbieter- und spielformübergreifende Sperrsystem sicherzu-
stellen. Die technische Infrastruktur für den Betrieb der Sperrdatei und 
die zentrale Organisationsstruktur für den erforderlichen Anschluss der 
ab dem 1. Juli 2021 Verpflichteten, deren Zahl bei etwa 60.000 liegt, 
hat das Land Hessen in Wahrnehmung seiner Übergangszuständigkeit 
nach § 27p Abs. 4 Nr. 1 GlüStV 2021 weiterentwickelt beziehungswei-
se geschaffen.

Nach der derzeit geltenden Fassung des § 27f Abs. 4 Nr. 1 GlüStV 2021 
ist nach der übergangsweisen Zuständigkeit des Landes Hessen die lang-
fristige Zuständigkeit der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder 
in Halle (Saale) ab dem 1. Januar 2023 vorgesehen. Die Umsetzung die-
ses Zuständigkeitsübergangs auf die Gemeinsame Glücksspielbehörde 
der Länder würde dazu führen, dass diese ebenfalls die durch das Land 
Hessen bereits geschaffene und vorhandene technische und personelle 
Infrastruktur und Organisationsstruktur aufbauen müsste. Dies lässt sich 
nur schwer mit den Grundsätzen verwaltungsökonomischen Handelns 
in Einklang bringen. Daneben wäre das im Land Hessen zwischenzeit-
lich erworbene Fachwissen allenfalls eingeschränkt auf die Gemeinsa-
me Glücksspielbehörde der Länder übertragbar. Zudem könnten tech-
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nische und andere Schwierigkeiten im Rahmen der Umstellung dazu 
führen, dass das Spielersperrsystem zeitweise nicht ordnungsgemäß 
funktionieren oder der Anschluss neuer Anbieter sowie die Bearbeitung 
von Anträgen auf Sperrung und Entsperrung vorübergehend nur einge-
schränkt oder zeitverzögert möglich sein könnte. In diesen Fällen wä-
ren nachteilige Auswirkungen auf den Schutz gesperrter, insbesondere 
spielsuchtgefährdeter und spielsüchtiger Personen zu erwarten. 

Durch eine punktuelle Änderung des Glücksspielstaatsvertrags 2021 
erfolgt eine dauerhafte Übertragung der zentralen Zuständigkeit für die 
Führung der Spielersperrdatei einschließlich der Zuständigkeit für den 
Anschluss aller nach dem Glücksspielstaatsvertrag 2021 hierzu ver-
pflichteten Veranstalter und Vermittler öffentlicher Glücksspiele an das 
anbieter- und spielformübergreifende Sperrsystem auf das Land Hes-
sen, das auf das vorhandene Sperrsystem OASIS und sein hierzu ent-
wickeltes Fachwissen aufbauen und beides entsprechend den Erfor-
dernissen an ein zentrales System kontinuierlich weiterentwickeln kann. 
Dies entspricht dem Gebot der Verwaltungsvereinfachung, auch im Inte-
resse der nach dem Glücksspielstaatsvertrag 2021 zum Anschluss Ver-
pflichteten. Durch diese Zuständigkeitsübertragung bleibt den zum An-
schluss Verpflichteten ein aufwendiger Systemwechsel und Anschluss 
an die gegebenenfalls erst noch aufzubauende Sperrdatei des Landes 
Sachsen-Anhalt nach einer Dauer von etwa einem Jahr und sechs Mo-
naten erspart. Das etablierte und weiterentwickelte Sperrsystem, das 
sich im Land Hessen bereits in Betrieb befindet, kommt im Übrigen auch 
einem effektiven Spielerschutz zugute.

Nachteile für den Spielerschutz sind mit der dauerhaften Aufgabenwahr-
nehmung durch das Land Hessen nicht verbunden. Soweit der Gemein-
samen Glücksspielbehörde der Länder die Aufsicht über die Veranstalter 
und Vermittler obliegt, kann diese, auch ohne für die Führung der Sperr-
datei zuständig zu sein, über den Safe-Server nach § 6i Abs. 2 GlüStV 
2021 Einsicht nehmen und anhand von entsprechenden Berichten des 
Landes Hessen nach § 23 Abs. 3 Satz 3 GlüStV 2021 in der ab 1. Ja-
nuar 2023 geltenden Fassung, sofern der Staatsvertrag zur Änderung 
des Glücksspielstaatsvertrags in Kraft tritt, prüfen, ob der Verpflichtung 
zur Abfrage der Sperrdatei nachgekommen wird. Soweit die Glücks-
spielaufsicht über die Veranstalter und Vermittler anderen Behörden der 
jeweiligen Länder obliegt, ergibt sich kein Nachteil daraus, wenn diese 
Informationen zur tatsächlichen Nutzung der Spielersperrdatei von ei-
ner anderen zuständigen Behörde erhalten. 

Im Rahmen der dauerhaften Zuweisung der Aufgabe an das Land Hes-
sen kann zugleich der Umfang der Aufgabenwahrnehmung und die Fi-
nanzierung klargestellt werden. Das Land Hessen übernimmt sämtliche 
mit dem Betrieb der Sperrdatei und dem informationstechnischen An-
schluss an die Datei verbundenen verwaltungsadministrativen Aufga-
ben, auch das Erstellen von Gebührenbescheiden.

Durch die Änderung des Glücksspielstaatsvertrages 2021 ist eine An-
passung des § 7 Abs. 3 des Thüringer Glücksspielgesetzes (ThürGlüG) 
erforderlich, in dem eine Änderung hinsichtlich der Zuständigkeit für die 
Führung der Sperrdatei zu erfolgen hat. Weiterhin kann aufgrund des 
Zeitablaufs die Übergangsbestimmung nach § 12 ThürGlüG aufgeho-
ben werden.



3

Drucksache 7/6237Thüringer Landtag - 7. Wahlperiode 

B. Lösung

Erlass eines Mantelgesetzes, in dessen Artikel 1 die Zustimmung des 
Landesgesetzgebers zu dem Staatsvertrag zur Änderung des Glücks-
spielstaatsvertrags 2021 erfolgt und mit Artikel 2 die notwendigen An-
passungen des Thüringer Glücksspielgesetzes geregelt werden. 

Das Thüringer Gesetz zu dem Staatsvertrag zur Änderung des Glücks-
spielstaatsvertrags 2021 muss rechtzeitig vor dem 1. Januar 2023 in 
Kraft treten, weil der Staatsvertrag zur Änderung des Glücksspielstaats-
vertrags 2021 nach seinem Artikel 2 gegenstandslos wird, wenn bis zu 
dem vorgenannten Zeitpunkt nicht die Ratifikationsurkunden aller den 
Staatsvertrag unterzeichnenden Länder bei dem Vorsitzland der Minis-
terpräsidentenkonferenz hinterlegt sind. 

C. Alternativen

Keine

Die Zuständigkeitsübertragung kann nur durch Änderung des Glücks-
spielstaatsvertrags 2021 erfolgen, so dass keine Alternative zu einer Zu-
stimmung zu dem Staatsvertrag zur Änderung des Glücksspielstaatsver-
trags 2021 gesehen wird. Eine Regelung durch Verwaltungsvereinbarung 
gegen Erstattung von Verwaltungskosten nach § 27k Abs. 1 GlüStV 
2021 scheidet aus. Hierüber wäre lediglich der technische Teil der Auf-
gabe, also das reine Vorhalten und Betreiben des Spielersperrsystems, 
übertragbar, nicht aber die Vollzugskompetenzen, da es sich insoweit 
um hoheitliche Aufgaben handelt, die nur durch eine gesetzliche oder 
staatsvertragliche Regelung auf ein anderes Land übertragen werden 
können. Würde die Aufgabe von den Behörden des Landes Hessen 
auf Grundlage einer Verwaltungsvereinbarung ausgeführt, obwohl die 
staatsvertragliche Zuständigkeit auf Sachsen-Anhalt übergegangen ist, 
hätte das Land Hessen in Bezug auf den Datenschutz und die Gebüh-
renregelungen das Recht des Landes Sachsen-Anhalt anzuwenden. 
Dies wäre rechtlich ein Novum und wäre für die hessischen Behörden 
kaum praktikabel. Gegen diese Lösung spricht ferner, dass nach stän-
diger Rechtsprechung die Festlegung von Zuständigkeiten mit außen-
wirksamem Charakter nur in Gesetzen oder Rechtsverordnungen ge-
troffen werden darf.

D. Kosten

Durch die Zuständigkeitsübertragung für die vorhandene Sperrdatei ent-
stehen keine neuen Kosten für das Land. Die Länder tragen bereits die 
Kosten der Aufgabenerfüllung anteilig auf der Grundlage einer entspre-
chenden Verwaltungsvereinbarung. Die Kosten, die dem Land Hessen 
für die Erfüllung dieser Aufgaben entstehen, nebst der Kosten für die 
Verwaltungsinfrastruktur, werden in einem Wirtschaftsplan jährlich aus-
gewiesen und von den Ländern nach dem Königsteiner Schlüssel getra-
gen. Entsprechend generierte Einnahmen nach § 8c GlüStV 2021 wer-
den gesondert ausgewiesen und den Ländern ebenfalls anteilig erstattet. 

Nach derzeitigem Kenntnisstand werden die Kosten insgesamt etwa 
vier Millionen Euro betragen. Davon sind voraussichtlich 3,2 Millionen 
Euro Betriebs- und 750.000 Euro Personalkosten.
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Ohne die Änderung durch den Staatsvertrag zur Änderung des Glücks-
spielstaatsvertrags 2021 entstünden ebenfalls für die Aufgabe der Füh-
rung und des Betriebes des Sperrsystems Kosten bei der Gemeinsa-
men Glücksspielbehörde der Länder, die aller Voraussicht nach nicht 
geringer ausfallen würden.

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium für Inneres und Kommunales.
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FREISTAAT THÜRINGEN
DER MINISTERPRÄSIDENT

An die
Präsidentin des Thüringer Landtags
Frau Birgit Pommer, MdL
Jürgen-Fuchs-Straße 1
99096 Erfurt

Erfurt, den 30. August 2022

Sehr geehrte Frau Präsidentin,

hiermit überreiche ich den von der Landesregierung beschlossenen 
Entwurf des

"Thüringer Gesetzes zur Umsetzung des Staatsvertrags zur Än-
derung des Glücksspielstaatsvertrags 2021"

mit der Bitte um Beratung durch den Landtag in den Plenarsitzungen 
am 21./22./23. September 2022.

Mit freundlichen Grüßen

Bodo Ramelow
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Thüringer Gesetz 

zur Umsetzung des Staatsvertrags zur Änderung des Glücksspielstaatsvertrags 2021

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Thüringer Gesetz 

zu dem Staatsvertrag zur Änderung des 
Glücksspielstaatsvertrags 2021

§ 1

Dem am 10. März 2022 in Erfurt vom Freistaat Thüringen 
unterzeichneten Staatsvertrag zur Änderung des Glücks-
spielstaatsvertrags 2021 zwischen dem Land Baden-Würt-
temberg, dem Freistaat Bayern, dem Land Berlin, dem 
Land Brandenburg, der Freien Hansestadt Bremen, der 
Freien und Hansestadt Hamburg, dem Land Hessen, dem 
Land Mecklenburg-Vorpommern, dem Land Niedersach-
sen, dem Land Nordrhein-Westfalen, dem Land Rhein-
land-Pfalz, dem Saarland, dem Freistaat Sachsen, dem 
Land Sachsen-Anhalt, dem Land Schleswig-Holstein und 
dem Freistaat Thüringen wird zugestimmt. Der Staatsver-
trag zur Änderung des Glücksspielstaatsvertrags 2021 wird 
nachstehend veröffentlicht. 

§ 2

Der Tag, an dem der Staatsvertrag zur Änderung des 
Glücksspielstaatsvertrags 2021 nach seinem Artikel 2 in 
Kraft tritt, wird von der Präsidentin des Landtags im Ge-
setz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen 
bekanntgemacht.

Artikel 2 
Änderung des Thüringer Glücksspielgesetzes

Das Thüringer Glücksspielgesetz vom 18. Dezember 2007 
(GVBl. S. 243), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 14. Juli 2021 (GVBl. S. 373), wird wie folgt 
geändert:

1. § 7 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Verweisung "§ 23 Abs. 1 Satz 1 
GlüStV" durch die Verweisung "§ 8 Abs. 1 Satz 2 
GlüStV 2021" sowie das Wort "Sachsen-Anhalt" 
durch das Wort "Hessen" ersetzt.

b) In Satz 2 wird die Angabe "§ 27f Abs. 4 Nr. 1 GlüStV 
zuständige Gemeinsame Glücksspielbehörde der 
Länder" durch die Angabe "§ 8 Abs. 1 Satz 2 GlüStV 
2021 zuständige Behörde" ersetzt.

c) Satz 3 wird aufgehoben.

2. § 12 wird aufgehoben.
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Artikel 3 

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. 

(2) Abweichend von Absatz 1 tritt Artikel 2 an dem Tag in 
Kraft, an dem der am 10. März 2022 in Erfurt vom Frei-
staat Thüringen unterzeichnete Staatsvertrag zur Ände-
rung des Glücksspielstaatsvertrags 2021 nach seinem Ar-
tikel 2 in Kraft tritt.
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Staatsvertrag zur Änderung des Glücksspielstaatsvertrags 2021

Das Land Baden-Württemberg, 
der Freistaat Bayern, 
das Land Berlin, 
das Land Brandenburg, 
die Freie Hansestadt Bremen, 
die Freie und Hansestadt Hamburg, 
das Land Hessen, 
das Land Mecklenburg-Vorpommern, 
das Land Niedersachsen, 
das Land Nordrhein-Westfalen, 
das Land Rheinland-Pfalz, 
das Saarland, 
der Freistaat Sachsen, 
das Land Sachsen-Anhalt, 
das Land Schleswig-Holstein und 
der Freistaat Thüringen 
(im Folgenden: die Länder genannt) 

schließen nachstehenden Staatsvertrag: 

Artikel 1 
Änderung des Glücksspielstaatsvertrags 2021

Der Glücksspielstaatsvertrag 2021 vom 29. Oktober 2020 
wird wie folgt geändert:

1. § 8 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Nach der Angabe "Sperrsystem (§ 23)" werden die 
Wörter "errichtet und" eingefügt.

b) Es werden folgende Sätze angefügt:

"Das Sperrsystem wird für alle Länder einheitlich 
von der zuständigen Glücksspielaufsichtsbehörde 
des Landes Hessen betrieben. Diese Zuständig-
keit für die Führung der Spielersperrdatei beinhaltet 
auch die zentrale Zuständigkeit für den Anschluss 
der nach § 8 Absatz 3 zum Abgleich Verpflichteten 
an das Sperrsystem und die Erhebung der Kosten 
nach § 8c von den Verpflichteten. Soweit in die-
sem Staatsvertrag nichts anderes bestimmt ist, fin-
det bei Erfüllung der Aufgaben nach den Sätzen 1 
bis 3 das Recht des Landes Hessen Anwendung. 
Die dem Land Hessen für die Erfüllung seiner Auf-
gaben nach den Sätzen 1 bis 3 entstehenden not-
wendigen Kosten einschließlich der Kosten für den 
Aufbau der Verwaltungsinfrastruktur werden von 
allen Ländern nach dem im Jahr des Beschlusses 
über den Wirtschaftsplan für die Führung des Sperr-
systems gültigen Königsteiner Schlüssel getragen. 
Die Einnahmen aus der Erhebung von Kosten nach 
§ 8c werden gesondert ausgewiesen und den Län-
dern nach dem Königsteiner Schlüssel erstattet. 
Einzelheiten zum Wirtschaftsplan werden in einer 
Verwaltungsvereinbarung der Länder geregelt. Fin-
det dieser Staatsvertrag in weniger als 16  Ländern 
Anwendung, ist der Königsteiner Schlüssel entspre-
chend § 27c Absatz 3 Satz 2 bis 4 zu modifizieren. 

Die zuständigen Behörden des Landes Hessen 
sind bei Wahrnehmung der Aufgaben nach den Sät-
zen 1 bis 3 an Entscheidungsrichtlinien nach § 27h 
Absatz 9 gebunden und unterliegen der Fach- und 
Rechtsaufsicht der für die Glücksspielaufsicht zu-
ständigen obersten Landesbehörde des Landes 
Hessen in entsprechender Anwendung von § 27l. 
Einer Entscheidungsrichtlinie nach § 27h Absatz 9 
entgegenstehende Maßnahmen der Rechts- oder 
Fachaufsicht sind unwirksam."

2. § 23 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Kommata und die 
Wörter "die zentral von der zuständigen Behörde 
geführt wird" gestrichen.

b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

"Der Anstalt nach § 27a können gespeicherte Da-
ten sowie Abfrage- und Zugriffsdaten übermittelt 
werden, soweit dies erforderlich ist, damit die An-
stalt die ihr durch diesen Staatsvertrag übertrage-
nen Aufgaben erfüllen kann."

c) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 

"Die für die Führung der Sperrdatei zuständige Be-
hörde übermittelt den jeweils für die Aufsicht über 
die Veranstalter und Vermittler zuständigen Behör-
den einmal im Monat Berichte, die zur Überprüfung 
der Einhaltung der Nutzungspflicht geeignet sind."

3. § 27f Absatz 4 Nummer 1 wird aufgehoben. 

4. Dem § 27h wird folgender Absatz 9 angefügt:

"(9) Der Verwaltungsrat kann bindende Entscheidungs-
richtlinien für die Ausführung der Aufgaben nach § 8 Ab-
satz 1 Satz 1 bis 3 durch die zuständige Glücksspielauf-
sichtsbehörde des Landes Hessen beschließen. Diese 
unterliegen nicht der Rechts- und Fachaufsicht der für 
die Glücksspielaufsicht zuständigen obersten Landes-
behörde des Sitzlandes. Absatz 4 Satz 3 bis 6 und Ab-
satz 6 Satz 2 und 3 finden entsprechende Anwendung. 
Das Land Hessen informiert den Verwaltungsrat früh-
zeitig vor wesentlichen Entscheidungen und berichtet 
über laufende Angelegenheiten und Verfahren."

5. § 27p Absatz 4 Nummer 1 wird aufgehoben.

6. In § 32 Satz 1 werden nach dem Wort "Schwarzmärk-
ten" die Wörter "sowie des § 8 Absatz 1 einschließlich 
der zentralen Aufgabenwahrnehmung durch die zustän-
dige Glücksspielaufsichtsbehörde des Landes Hessen 
auf den Schutz Spielsüchtiger oder spielsuchtgefährde-
ter Personen vor den Gefahren des Glücksspiels und 
auf die Bekämpfung der Glücksspielsucht" eingefügt.
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7. § 35 Absatz 6 werden die folgenden Sätze angefügt:

"Ab Wirksamwerden einer Kündigung des Landes Hes-
sen tritt abweichend von § 8 Absatz 1 Satz 2 an des-
sen Stelle als zuständige Behörde die Gemeinsame 
Glücksspielbehörde der Länder in die Pflichten zur Füh-
rung der Spielersperrdatei nach den §§ 8 bis 8d und 
23 ein. Ab diesem Zeitpunkt sind § 8 Absatz 1 Satz 5 
bis 9 und § 27h Absatz 9 nicht anwendbar und § 27a 
Absatz 3 tritt an die Stelle des § 8 Absatz 1 Satz 4. Im 
Fall der Kündigung durch das Land Hessen ist dieses 
verpflichtet, die Sperrdatei einschließlich des Daten-
bestandes, alle zum Betrieb erforderlichen weiteren 
Programme sowie Dokumentationen einschließlich et-
waiger Rechte am geistigen Eigentum ohne Kostenbe-
rechnung an die Gemeinsame Glücksspielbehörde der 
Länder herauszugeben."

Artikel 2 
Inkrafttreten

(1) Dieser Staatsvertrag tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. 
Sind bis zum 31. Dezember 2022 nicht alle Ratifikations-
urkunden bei der Staatskanzlei der oder des Vorsitzen-
den der Ministerpräsidentenkonferenz hinterlegt, wird der 
Staatsvertrag gegenstandslos.

(2) Die Staatskanzlei der oder des Vorsitzenden der Mi-
nisterpräsidentenkonferenz teilt den Ländern die Hinterle-
gung der Ratifikationsurkunden mit. 

Für das Land Baden-Württemberg:
Stuttgart, den 17.03.2022 
Kretschmann

Für den Freistaat Bayern:
München, den 7.03.2022 
M. Söder

Für das Land Berlin: 
Berlin, den 11.03.2022 
Franziska Giffey

Für das Land Brandenburg: 
Potsdam, den 21.3.2022 
Dietmar Woidke

Für die Freie Hansestadt Bremen: 
Bremen, den 23. März 2022 
Bovenschulte

Für die Freie und Hansestadt Hamburg: 
Hamburg, den 15.3.22 
Peter Tschentscher 

Für das Land Hessen: 
Wiesbaden, den 9.3.22 
V. Bouffier

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern:
In Vertretung für die Ministerpräsidentin
Schwerin, den 24.03.2022 
S. Oldenburg

Für das Land Niedersachsen: 
Hannover, den 11.3.2022 
Stephan Weil

Für das Land Nordrhein-Westfalen: 
Düsseldorf, den 09/03/22 
H. Wüst

Für das Land Rheinland-Pfalz: 
Mainz, den 18.3.2022 
Malu Dreyer

Für das Saarland: 
Saarbrücken, den 15. März 2022 
Tobias Hans

Für den Freistaat Sachsen: 
Dresden, den 15.3.2022 
Michael Kretschmer

Für das Land Sachsen-Anhalt: 
Magdeburg, den 10.3.2022 
Reiner Haseloff

Für das Land Schleswig-Holstein: 
Kiel, den 24.3.22 
Günther

Für den Freistaat Thüringen: 
Erfurt, den 10.3.2022 
Bodo Ramelow
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Begründung zum Landesgesetz:

A. Allgemeines

Nach der derzeit geltenden Fassung des § 27f Abs. 4 Nr. 1 des Glücks-
spielstaatsvertrags 2021 (GlüStV 2021) ist nach der übergangsweisen 
Zuständigkeit des Landes Hessen die langfristige Zuständigkeit der Ge-
meinsamen Glücksspielbehörde der Länder in Halle (Saale) ab dem 
1. Januar 2023 vorgesehen. Die Umsetzung dieses Zuständigkeitsüber-
gangs auf die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder würde dazu 
führen, dass diese ebenfalls die durch das Land Hessen erst kürzlich ge-
schaffene und vorhandene technische und personelle Infrastruktur und 
Organisationsstruktur aufbauen müsste. Dies lässt sich nur schwer mit 
den Grundsätzen verwaltungsökonomischen Handelns in Einklang brin-
gen. Daneben wäre das im Land Hessen zwischenzeitlich erworbene 
Fachwissen allenfalls eingeschränkt auf die Gemeinsame Glücksspiel-
behörde der Länder übertragbar. Zudem könnten technische und ande-
re Schwierigkeiten im Rahmen der Umstellung dazu führen, dass das 
Spielersperrsystem zeitweise nicht ordnungsgemäß funktionieren oder 
der Anschluss neuer Anbieter sowie die Bearbeitung von Anträgen auf 
Sperrung und Entsperrung vorübergehend nur eingeschränkt oder zeit-
verzögert möglich sein könnte. In diesen Fällen wären nachteilige Aus-
wirkungen auf den Schutz gesperrter, insbesondere spielsuchtgefähr-
deter und spielsüchtiger Personen zu erwarten.

Durch eine punktuelle Änderung des Glücksspielstaatsvertrags 2021 
erfolgt eine dauerhafte Übertragung der zentralen Zuständigkeit für die 
Führung der Spielersperrdatei einschließlich der Zuständigkeit für den 
Anschluss aller nach dem Glücksspielstaatsvertrag 2021 hierzu verpflich-
teten Veranstalter und Vermittler öffentlicher Glücksspiele an das anbie-
ter- und spielformübergreifende Sperrsystem auf das Land Hessen, das 
auf das vorhandene Sperrsystem OASIS und sein hierzu entwickeltes 
Fachwissen aufbauen und beides entsprechend den Erfordernissen an 
ein zentrales System kontinuierlich weiterentwickeln kann. 

Eine punktuelle Anpassung des Thüringer Glücksspielgesetz (ThürGlüG) 
ist aufgrund der durch den Staatsvertrag zur Änderung des Glücksspiel-
staatsvertrags 2021 geänderten Zuständigkeitsbestimmung ebenfalls 
vorzunehmen.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1 (Thüringer Gesetz zu dem Staatsvertrag zur Änderung 
des Glücksspielstaatsvertrags 2021)

Dieser Artikel enthält das Zustimmungsgesetz zu dem am 10. März 2022 
durch den Freistaat Thüringen unterzeichneten Staatsvertrag zur Ände-
rung des Glücksspielstaatsvertrags 2021. 

Entsprechend beinhaltet § 1 die nach Artikel 77 Abs. 2 der Verfassung 
des Freistaats Thüringen notwendige Zustimmung des Landtags zu dem 
Staatsvertrag zur Änderung des Glücksspielstaatsvertrags 2021. Der 
Staatsvertrag zur Änderung des Glücksspielstaatsvertrags 2021 wird 
nachfolgend im Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Thürin-
gen veröffentlicht. 

In § 2 wird bestimmt, dass die Präsidentin des Landtags das Inkraft-
treten des Staatsvertrags zur Änderung des Glücksspielstaatsvertrags 



11

Drucksache 7/6237Thüringer Landtag - 7. Wahlperiode 

2021 im Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen be-
kanntzumachen hat.

Zu Artikel 2 (Änderung des Thüringer Glücksspielgesetzes)

In Nummer 1 Buchst. a und b werden die notwendigen Anpassungen an 
die durch den Staatsvertrag zur Änderung des Glücksspielstaatsvertrags 
2021 geänderten Zuständigkeiten auch im Thüringer Glücksspielgesetz 
vorgenommen. Die zuständige Behörde für die Führung der Sperrdatei 
ist nicht, wie ursprünglich vorgesehen, die Gemeinsame Glücksspiel-
behörde der Länder in Sachsen-Anhalt. Daher ist dies auch im Wort-
laut des § 7 Abs. 3 Satz 1 und 2 ThürGlüG zu ändern. Die Verweisun-
gen werden entsprechend angepasst.

Mit Nummer 1 Buchst. c wird § 7 Abs. 3 Satz 3 ThürGlüG aufgehoben, 
in dem auf die Übergangsbestimmung bezüglich der abweichenden Zu-
ständigkeit der zuständigen Behörde des Landes Hessen nach § 27p 
Abs. 4 GlüStV 2021 verwiesen wurde, die ursprünglich bis zum 31. De-
zember 2022 galt. Mit Artikel 1 Nr. 5 des Staatsvertrags zur Änderung 
des Glücksspielstaatsvertrags 2021 wird diese Übergangsbestimmung 
aufgehoben, sodass § 7 Abs. 3 Satz 3 ThürGlüG entfallen kann.

Mit Nummer 2 erfolgt die Aufhebung des § 12 ThürGlüG. Die Aufhebung 
ist deshalb möglich und vorzunehmen, da § 12 ThürGlüG Übergangs-
regelungen vorsah, die den Zeitraum der ersten Jahreshälfte des Jah-
res 2022 betrafen und nicht mehr nötig sind. Neue Übergangsregelun-
gen werden durch die mit dem Mantelgesetz und dem Staatsvertrag zur 
Änderung des Glücksspielstaatsvertrags 2021 vorgenommenen Ände-
rungen nicht erforderlich.

Zu Artikel 3 (Inkrafttreten)

In Artikel 3 sind die Zeitpunkte des Inkrafttretens des Thüringer Geset-
zes zur Umsetzung des Staatsvertrags zur Änderung des Glücksspiel-
staatsvertrags 2021 geregelt. 

Das in Artikel 1 enthaltene Thüringer Gesetz zu dem Staatsvertrag zur 
Änderung des Glücksspielstaatsvertrags 2021 muss rechtzeitig vor dem 
1. Januar 2023 in Kraft treten, weil der Staatsvertrag zur Änderung des 
Glücksspielstaatsvertrags 2021 nach seinem Artikel 2 gegenstandslos 
wird, wenn bis zu dem vorgenannten Zeitpunkt nicht die Ratifikationsur-
kunden aller den Staatsvertrag unterzeichnenden Länder bei dem Vor-
sitzland der Ministerpräsidentenkonferenz hinterlegt sind. Daher ist ein 
Inkrafttreten unmittelbar nach der Verkündung vorgesehen.

Mit Absatz 2 wird das Inkrafttreten des Artikels 2 geregelt. Die Notwen-
digkeit der Änderungen nach Artikel 2 sind vom Inkrafttreten des Staats-
vertrags zur Änderung des Glücksspielstaatsvertrags 2021 abhängig. 
Daher wird abweichend von Absatz 1 ein späteres, an das Inkrafttre-
ten des Staatsvertrags zur Änderung des Glücksspielstaatsvertrags 
2021 gekoppeltes Inkrafttreten geregelt. Tritt der Staatsvertrag zur Än-
derung des Glücksspielstaatsvertrags 2021 nicht in Kraft, tritt auch Ar-
tikel 2 nicht in Kraft. 
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Erläuterungen zum Staatsvertrag zur Änderung des Glücksspiel-
staatsvertrags 2021

I. Ausgangslage

Nach erfolgreichem Abschluss der jeweiligen Ratifikationsverfahren in 
allen Bundesländern ist der neue Glücksspielstaatsvertrag 2021 (GlüStV 
2021) zum 1. Juli 2021 in Kraft getreten. Eine wesentliche Änderung 
durch diesen Staatsvertrag war die Ausweitung des Sperrsystems zu ei-
nem länderübergreifenden anbieter- und spielformübergreifenden Spie-
lersperrsystem, welches grundsätzlich alle Veranstalter und Vermittler 
von öffentlichen Glücksspielen zu nutzen haben (vergleiche §§ 8 bis 8d 
GlüStV 2021). Damit erfolgte erstmals bundesweit eine Einbeziehung 
des stationär angebotenen gewerblichen Automatenspiels in Spielhal-
len und Gaststätten, die Geld- oder Warenspielgeräte mit Gewinnmög-
lichkeit aufstellen, in das anbieter- und spielformübergreifende Spieler-
sperrsystem (vergleiche § 2 Absatz 3 und 4 in Verbindung mit § 8). Seit 
Inkrafttreten des Staatsvertrages sind die Bundesländer demnach ver-
pflichtet, etwaige bereits vorhandene Datensätze aus womöglich schon 
bestehenden landeseigenen Sperrdateien (etwa für Spielhallen) in das 
neue zentrale Spielersperrsystem zu überführen und den Anschluss al-
ler nach dem GlüStV 2021 hierzu verpflichteten Veranstalter und Ver-
mittler öffentlicher Glücksspiele an dieses anbieter- und spielformüber-
greifende Sperrsystem sicherzustellen. Die technische Infrastruktur für 
den Betrieb der Sperrdatei und die zentrale Organisationsstruktur für 
den erforderlichen Anschluss der ab dem 1. Juli 2021 Verpflichteten, de-
ren Zahl bei etwa 60.000 liegt, hat das Land Hessen in Wahrnehmung 
seiner Übergangszuständigkeit nach § 27p Absatz 4 Nr. 1 GlüStV 2021 
weiterentwickelt beziehungsweise geschaffen.

Nach der aktuellen Fassung des § 27f Absatz 4 Nr. 1 des GlüStV 2021 
ist nach der übergangsweisen Zuständigkeit des Landes Hessen die 
langfristige Zuständigkeit der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der 
Länder in Halle (Saale) ab dem 1. Januar 2023 vorgesehen. Die Um-
setzung dieses Zuständigkeitsübergangs auf die Gemeinsame Glücks-
spielbehörde der Länder würde dazu führen, dass diese ebenfalls die in 
Hessen erst kürzlich geschaffene und vorhandene technische und per-
sonelle Infrastruktur und Organisationsstruktur aufbauen müsste. Dies 
lässt sich nur schwer mit den Grundsätzen verwaltungsökonomischen 
Handelns in Einklang bringen. Daneben wäre das in Hessen zwischen-
zeitlich erworbene Fachwissen allenfalls eingeschränkt auf die Gemein-
same Glücksspielbehörde der Länder übertragbar. Zudem könnten tech-
nische und andere Schwierigkeiten im Rahmen der Umstellung dazu 
führen, dass das Spielersperrsystem zeitweise nicht ordnungsgemäß 
funktionieren oder der Anschluss neuer Anbieter sowie die Bearbeitung 
von Anträgen auf Sperrung und Entsperrung vorübergehend nur einge-
schränkt oder zeitverzögert möglich sein könnte. In diesen Fällen wä-
ren nachteilige Auswirkungen auf den Schutz gesperrter, insbesondere 
spielsuchtgefährdeter und spielsüchtiger Personen zu erwarten. 

II. Lösung

Durch eine punktuelle Änderung des Glücksspielstaatsvertrages 2021 
erfolgt eine dauerhafte Übertragung der zentralen Zuständigkeit für die 
Führung der Spielersperrdatei einschließlich der Zuständigkeit für den 
Anschluss aller nach dem GlüStV 2021 hierzu verpflichteten Veranstal-
ter und Vermittler öffentlicher Glücksspiele an das anbieter- und spiel-
formübergreifende Sperrsystem auf das Land Hessen, das auf das vor-
handene Sperrsystem OASIS und sein hierzu entwickeltes Fachwissen 
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aufbauen und beides entsprechend den Erfordernissen an ein zentra-
les System kontinuierlich weiterentwickeln kann. Dies entspricht dem 
Gebot der Verwaltungsvereinfachung auch im Interesse der nach dem 
GlüStV 2021 zum Anschluss Verpflichteten. Diesen bleibt ein aufwendi-
ger Systemwechsel und Anschluss an die gegebenenfalls erst noch auf-
zubauende Sperrdatei des Landes Sachsen-Anhalt nach etwa 1 ½ Jah-
ren erspart. Das etablierte und weiterentwickelte Sperrsystem, das sich 
im Land Hessen bereits in Betrieb befindet, kommt im Übrigen auch ei-
nem effektiven Spielerschutz zugute.

Nachteile für den Spielerschutz sind mit der dauerhaften Aufgabenwahr-
nehmung durch das Land Hessen nicht verbunden. Soweit der Gemein-
samen Glücksspielbehörde der Länder die Aufsicht über die Veranstalter 
und Vermittler obliegt, kann diese, auch ohne für die Führung der Sperr-
datei zuständig zu sein, über den Safe-Server (§ 6i Absatz 2 GlüStV 2021) 
einsehen und anhand von entsprechenden Berichten des Landes Hes-
sen (§ 23 Absatz 3 Satz 3 n.F.) prüfen, ob der Verpflichtung zur Abfra-
ge der Sperrdatei nachgekommen wird. Soweit die Glücksspielaufsicht 
über die Veranstalter und Vermittler anderen Behörden der jeweiligen 
Länder obliegt, ergibt sich kein Nachteil daraus, wenn diese Informatio-
nen zur tatsächlichen Nutzung der Spielersperrdatei von einer anderen 
zuständigen Behörde erhalten. 

Im Rahmen der dauerhaften Zuweisung der Aufgabe an das Land Hes-
sen kann zugleich der Umfang der Aufgabenwahrnehmung und die Fi-
nanzierung klargestellt werden. Das Land Hessen übernimmt sämtliche 
mit dem Betrieb der Sperrdatei und dem informationstechnischen An-
schluss an die Datei verbundenen verwaltungsadministrativen Aufga-
ben, auch das Erstellen von Gebührenbescheiden.

Eine Regelung durch Verwaltungsvereinbarung gegen Erstattung von 
Verwaltungskosten nach § 27k Absatz 1 GlüStV 2021 scheidet aus. Hie-
rüber wäre lediglich der technische Teil der Aufgabe, also das reine Vor-
halten und Betreiben des Spielersperrsystems übertragbar, nicht aber 
die Vollzugskompetenzen, da es sich insoweit um hoheitliche Aufgaben 
handelt, die nur durch eine gesetzliche beziehungsweise staatsvertragli-
che Regelung auf ein anderes Land übertragen werden können. Würde 
die Aufgabe von den Behörden des Landes Hessen auf Grundlage ei-
ner Verwaltungsvereinbarung ausgeführt, obwohl die staatsvertragliche 
Zuständigkeit auf Sachsen-Anhalt übergegangen ist, dann hätte Hes-
sen in Bezug auf den Datenschutz und die Gebührenregelungen das 
Recht von Sachsen-Anhalt anzuwenden. Dies wäre rechtlich ein Novum 
und wäre für die hessischen Behörden kaum praktikabel. Gegen diese 
Lösung spricht ferner, dass nach ständiger Rechtsprechung die Festle-
gung von Zuständigkeiten mit außenwirksamem Charakter nur in Ge-
setzen oder Rechtsverordnungen getroffen werden darf.

III. Zu den Bestimmungen im Einzelnen

Zu Artikel 1

Zu Nummer 1 (§ 8 Absatz 1)

Durch die Änderung des § 8 Absatz 1 wird die zentrale Zuständigkeit 
des Landes Hessen für die Errichtung, Unterhaltung und den Betrieb 
der Spielersperrdatei, einschließlich aller damit verbundenen administ-
rativen Aufgaben und Rechtsakte wie etwa den vertraglichen und tech-
nischen Anschluss der nach dem GlüStV 2021 hierzu Verpflichteten 



14

Thüringer Landtag - 7. WahlperiodeDrucksache 7/6237
geregelt. Das Land Hessen ist danach auch zentral für die Gebühren-
erhebung nach § 8c zuständig.

Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass der GlüStV 2021 für das weit 
zu verstehende Führen der Sperrdatei bislang lediglich eine befriste-
te Übertragung der Zuständigkeit auf das Land Hessen festlegt. Da die 
gebündelte und kontinuierliche Wahrnehmung dieser Aufgaben für alle 
Länder durch eine zentrale Stelle sinnvoll erscheint, um die in § 1 die-
ses Staatsvertrages verankerten Ziele effektiv erreichen zu können, wird 
klargestellt, dass diese Aufgaben mit dem Führen der Spielersperrda-
tei einhergehen. Der zur ordnungsgemäßen Aufgabenwahrnehmung zu 
betreibende kosten- und personalintensive Aufwand rechtfertigt es, den 
notwendigen Anschluss der nach dem GlüStV 2021 hierzu Verpflichte-
ten an das Spielersperrsystem sowie das Errichten der hierfür erforder-
lichen Organisationsstruktur und das Führen der Sperrdatei sowie die 
Erhebung von Gebühren dauerhaft einem Land, hier also dem Land 
Hessen, zuzuschreiben.

Der neue Satz 4 stellt klar, dass bei der Wahrnehmung der Aufgaben 
das Landesrecht des Landes Hessen maßgeblich ist, soweit in diesem 
Staatsvertrag nichts Abweichendes bestimmt ist. Dies gilt im Hinblick 
auf die Gebührenerhebung nach § 8c insbesondere auch für das Ge-
bührenrecht. Die Regelung stellt sicher, dass das Land Hessen bei der 
Erfüllung der zentralen Aufgaben eine einheitliche Rechtsordnung an-
wenden kann, auch wenn die zum Anschluss Verpflichteten ihren Sitz 
beziehungsweise die Spielerinnen und Spieler ihren Wohnsitz in ande-
ren Bundesländern haben.

Die neuen Sätze 5 bis 7 regeln die Verteilung der Kosten, die dem Land 
Hessen im Zuge seiner Aufgabenwahrnehmung entstehen. Sie erfolgt 
anhand des Königsteiner Schlüssels. Sofern nach Kündigung eines Lan-
des weniger als 16 Vertragsländer verbleiben, werden die Kosten ent-
sprechend dem modifizierten Königsteiner Schlüssel nach § 27c Absatz 3 
Satz 2 bis 4 auf die verbleibenden Länder verteilt. Nähere Regelungen 
zum Wirtschaftsplan zum Führen der Spielersperrdatei bleiben einer 
Verwaltungsvereinbarung der Länder vorbehalten.

Der neue Satz 8 regelt die Rechts- und Fachaufsicht sowie die Ausübung 
des Ländereinflusses. Die Behörden des Landes Hessen unterliegen 
der Rechts- und Fachaufsicht der für Glücksspielaufsicht zuständigen 
obersten Landesbehörde des Landes Hessen. Aus der Anordnung der 
entsprechenden Anwendung von § 27l folgt zum einen, dass die hessi-
sche oberste Landesbehörde ihre Rechtsaufsicht im Benehmen mit den 
obersten Glücksspielaufsichtsbehörden der übrigen Trägerländer aus-
führt, soweit nicht die Eilbedürftigkeit unverzügliches Handeln gebie-
tet (vergleiche § 27l Absatz 1), zum anderen dass die obersten Glücks-
spielaufsichtsbehörden der übrigen Trägerländer die hessische oberste 
Landesbehörde um die Prüfung fachaufsichtlicher Maßnahmen ersu-
chen können (vergleiche § 27l Absatz 3) und schließlich dass die hes-
sische oberste Landesbehörde bei der Ausübung der Fachaufsicht die 
Entscheidungsrichtlinien des Verwaltungsrates der Anstalt zu beachten 
hat (vergleiche § 27l Absatz 2). Denn auch wenn die Aufgaben nach 
§ 8 Absatz 1 Satz 1 bis 3 in der alleinigen Zuständigkeit des Landes 
Hessen liegen, bedarf es einer Einwirkungsmöglichkeit einer gemein-
schaftlichen Aufsichtsinstanz, um den ansonsten im ländereinheitlichen 
Verfahren defizitären demokratischen Legitimationszusammenhang aus-
zugleichen (BayVerfGH, Urteil vom 25. September 2015 - Vf. 9-VII-13 -, 
juris, Rn. 141 ff.). Bei der alleinigen Wahrnehmung der ländereinheitli-
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chen Vollzugsbefugnisse durch das Land Hessen fehlte es nämlich bei 
den anderen Bundesländern an der personellen demokratischen Legiti-
mation; die übrigen Länder hätten grundsätzlich keinerlei bestimmenden 
Einfluss auf die zuständigen Bediensteten des Landes Hessen. Ein hin-
reichendes Legitimationsniveau wird vorliegend dadurch erreicht, dass 
die länderübergreifend tätige Vollzugsbehörde an die das Verfahren im 
Detail vorgebenden Vorschriften des von den Länderparlamenten rati-
fizierten Glücksspielstaatsvertrages 2021 und die Entscheidungsrichtli-
nien des Verwaltungsrates der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der 
Länder gebunden ist. Dieser besteht seinerseits wieder aus weisungs-
unterworfenen Vertretern der Bundesländer. Dadurch ist gewährleistet, 
dass die Volksvertretungen über den zuständigen Ressortminister Kont-
rolle über den Verwaltungsvollzug ausüben und gegebenenfalls auf das 
Abstimmungsverhalten des jeweiligen Landesvertreters im Aufsichts-
gremium Einfluss nehmen können (BayVerfGH, a.a.O., Rn. 152). Der 
Verwaltungsrat sorgt so durch seine Zusammensetzung aus (hochran-
gigen) Vertretern aller am Staatsvertrag beteiligten Länder für eine ver-
stärkte sachlich-inhaltliche Legitimation, wenn er durch Entscheidungs-
richtlinien im Einzelfall die Entscheidungen der Behörde mitbestimmt. 
Bei den Entscheidungsrichtlinien des Verwaltungsrates handelt es sich 
ausschließlich um rein verwaltungsinterne bindende Vorgaben zur Aus-
legung und Konkretisierung bestehender Vorschriften.

Der neue Satz 9 bestimmt zum Verhältnis zwischen Maßnahmen der 
hessischen Aufsichtsbehörde und Entscheidungsrichtlinien des Verwal-
tungsrates, dass Aufsichtsmaßnahmen unwirksam sind, wenn diese ei-
ner Entscheidungsrichtlinie des Verwaltungsrates widersprechen. Damit 
wird die aus Gründen des demokratischen Legitimationszusammenhangs 
erforderliche Bindung auch der Rechts- und Fachaufsichtsbehörden des 
Landes Hessen an die Beschlüsse des Verwaltungsrates sichergestellt. 

Zu Nummer 2 (§ 23 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 und 3)

In § 23 Absatz 1 wird durch das Streichen des eingefügten Relativsat-
zes eine Folgeänderung vorgenommen, da dieser Satz angesichts der 
fehlenden konkreten Benennung des für die Führung der Datei zustän-
digen Landes und der neu geschaffenen spezifischen Zuständigkeitsre-
gelung im § 8 Absatz 1 Satz 2 nunmehr obsolet geworden ist. § 23 Ab-
satz 1 befasst sich damit entsprechend seiner gesetzlichen Überschrift 
und dem Kontext, in dem die Norm steht (Sechster Abschnitt "Daten-
schutz"), inhaltlich nur noch mit Aspekten der Verarbeitung und dem 
Schutz von Daten.

Durch die Ergänzung in § 23 Absatz 2 wird klargestellt, dass der Gemein-
samen Glücksspielbehörde der Länder die zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
erforderlichen Daten übermittelt werden können. Ohne die Änderung des 
Staatsvertrages würde die Gemeinsame Behörde selbst für die Führung 
der Sperrdatei zuständig sein und also selbst über alle bei der Führung 
der Sperrdatei anfallenden Daten verfügen. Dass die Zuständigkeit nun 
dauerhaft an hessische Behörden übertragen wird und die Daten da-
mit nur dort vorliegen, macht eine Datenübermittlung an die Gemeinsa-
me Behörde nötig, die allerdings auf die Daten zu beschränken ist, die 
für die Gemeinsame Behörde zur Erfüllung der ihr nach dem Staatsver-
trag zugewiesenen Aufgaben erforderlich sind. Soweit es sich dabei um 
personenbezogene Daten handelt, hängt die Datenübermittlung jedoch 
von ihrer datenschutzrechtlichen Zulässigkeit ab, die bei personenbe-
zogenen Gesundheitsdaten nochmals strengeren Voraussetzungen un-
terliegt. Die datenschutzrechtliche Zulässigkeit der Übermittlung ist von 
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allen an der Datenübermittlung beteiligten Behörden nach dem jeweils 
für sie geltenden Recht, insbesondere also nach der Verordnung (EU) 
2016/679 (Datenschutzgrundverordnung - DSGVO) zu prüfen.

In § 23 Absatz 3 wird geregelt, dass die für die Führung der Sperrda-
tei zuständige Behörde regelmäßig Auswertungen an die zuständigen 
Aufsichtsbehörden (zum Beispiel die Gemeinsame Glücksspielbehörde 
der Länder und die nach dem jeweiligen Landesrecht zuständigen Auf-
sichtsbehörden über die von den Ländern erlaubte Glücksspielangebo-
te) übermittelt, damit diese die tatsächliche Nutzung überwachen kön-
nen. Soweit personenbezogene Daten betroffen sind, ist Voraussetzung 
auch hier die von allen am Übermittlungsvorgang beteiligten Behörden 
zu prüfende datenschutzrechtliche Zulässigkeit der Datenübermittlung.

Zu Nummer 3 (§ 27f Absatz 4 Nummer 1)

In der Folge der eindeutigen Übertragung der Zuständigkeit für das Füh-
ren der zentralen Sperrdatei auf das Land Hessen im neu gefassten § 8 
Absatz 1 Satz 2 ist die anderslautende Zuständigkeitsregelung des § 27f 
Absatz 4 Nr. 1 aufzuheben.

Zu Nummer 4 (§ 27h Absatz 9)

Über die Entscheidungsrichtlinien des Verwaltungsrates wird der Län-
dereinfluss auf die Aufgabenwahrnehmung durch das Land Hessen si-
chergestellt (siehe Erläuterungen zu Nummer 2). Bei den Entschei-
dungsrichtlinien handelt es sich um Auslegungsvorgaben, an die das 
Land Hessen bei der Ausübung der ländereinheitlichen Zuständigkeit 
gebunden ist. Da der Verwaltungsrat insoweit außerhalb seiner Stel-
lung als Organ der Anstalt tätig wird und seine Entscheidungsrichtlini-
en letztgültig sein sollen, darf er nicht der allgemeinen Rechtsaufsicht 
des Sitzlandes Sachsen-Anhalt über die Anstalt unterliegen. Dies stellt 
Satz 2 klar. Ansonsten gäbe es eine nicht aufzulösende Kollision unter-
schiedlicher Aufsichtsstrukturen. Die Rechtsaufsicht über die Führung 
der Sperrdatei muss grundsätzlich beim länderübergreifend tätigen Land 
Hessen verbleiben, sofern nicht der Verwaltungsrat abweichende Ent-
scheidungen trifft. 

Die Regelung zur Beschlussfassung über für den Vorstand der Ge-
meinsamen Glücksspielbehörde der Länder bindende Entscheidungs-
richtlinien finden auf diese Entscheidungsrichtlinien entsprechende An-
wendung. Die Entscheidungsrichtlinien werden mit Zweidrittelmehrheit 
gefasst (§ 27h Absatz 6 Satz 2). Der Beschluss kann auch gegen die 
Stimme des Vertreters des Landes Hessen getroffen werden.

Damit die Länder über den Verwaltungsrat auch frühzeitig Einfluss neh-
men können, enthält § 27h Absatz 9 Satz 3 eine Vorab-Informations-
pflicht über wesentliche Entscheidungen (zum Beispiel Änderung des für 
die Gesetzgebung der Länder relevanten Ablaufs des Anschlusses der 
Verpflichteten, kostenintensive Maßnahmen oder grundlegende techni-
sche Umstellungen, Maßnahmen mit erheblichen Auswirkungen für ge-
sperrte Personen) sowie eine Berichtspflicht über laufende Angelegen-
heiten und Verfahren.

Die Einfügung erfolgt als Absatz 9 hinter den Absatz 8, der die näheren 
Regelungen der Satzung der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der 
Länder betrifft, weil der Verwaltungsrat im Hinblick auf die durch das Land 
Hessen zu führende Spielersperrdatei außerhalb der Aufgaben und Zu-
ständigkeiten der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder tätig 
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wird und daher in der Satzung keine Bestimmungen hierzu aufzuneh-
men sind. Er handelt insoweit nicht als Organ oder Teil der Gemeinsa-
men Glücksspielbehörde der Länder, sondern aus eigenem Recht. Der 
Rückgriff auf das bestehende Gremium des Verwaltungsrates erfolgt 
aus Vereinfachungsgründen, um kein zweites Gremium zur Ausübung 
des Ländereinflusses bilden zu müssen. Ergänzende Regelungen kön-
nen daher in der Geschäftsordnung des Verwaltungsrates oder in einer 
ergänzenden Verwaltungsvereinbarung, nicht jedoch in der Satzung 
der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder, getroffen werden.

Zu Nummer 5 (§ 27p Absatz 4 Nummer 1)

Die Übergangsregelung in § 27p Absatz 4 Nummer 1 ist obsolet gewor-
den und kann daher aufgehoben werden. 

Zu Nummer 6 (§ 32 Satz 1)

Im Rahmen der Evaluierung soll auch die Zuständigkeit des Landes 
Hessen für die Führung der anbieter- und spielformübergreifenden 
Spielersperrdatei und deren Auswirkungen auf den Spielerschutz eva-
luiert werden.

Zu Nummer 7 (§ 35 Absatz 6)

Für den Fall, dass das Land Hessen von seinem Recht nach § 35 Ab-
satz 4 Satz 2 Gebrauch macht und den Staatsvertrag kündigt, geht die 
Zuständigkeit für die Führung der Spielersperrdatei und für den An-
schluss der hierzu Verpflichteten nach den §§ 8 bis 8d und 23 auf die 
Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder über. Im Zuge dessen hat 
das Land Hessen der Anstalt sämtliche mit dem Spielersperrsystem im 
Zusammenhang stehende erforderliche Informationen, Unterlagen, Da-
ten, Programme und Rechte zur Verfügung zu stellen, welche diese be-
nötigt, um ihre Aufgaben ordnungsgemäß wahrnehmen zu können. Die 
Vorschrift stellt damit gleichzeitig die Rechtsgrundlage für die Weiterga-
be der bei den Behörden der Länder vorhandenen Daten dar. 

Mit dem Zuständigkeitsübergang auf die Gemeinsame Glücksspielbehör-
de der Länder werden die Vorschriften zur Sicherstellung des Länderein-
flusses auf die Aufgabenwahrnehmung des Landes Hessen obsolet und 
sind daher nicht mehr anwendbar. Anstelle des Rechts des Landes Hes-
sen findet nach § 27a Absatz 3 das Recht des Sitzlandes Anwendung.

Zu Artikel 2

Artikel 2 regelt das Inkrafttreten zum 1. Januar 2023. Sollten bis dahin 
nicht alle Ratifikationsurkunden hinterlegt sein, wird der Staatsvertrag 
gegenstandslos.
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